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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

24. Jänner 2020 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Stögmüller, Freundinnen und Freunde haben am 

25. November 2019 unter der NI'. 181/J an meinen Amtsvorgänger eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend "MILF-O und Uniter: Bundesheer mit braunen 

Flecken?" gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Ja. 

Zu 2 und 3: 

Verbindungen oder Treffen zwischen dem Kabinett des damaligen Bundesministers Mario 

Kunasek und den Vereinen "MILF-O" und "Unitel''' sind nicht bekannt. 

Zu 4: 

Ein Mitglied des Vereins "Militär Fallschirmspringer Verbund-Ostarrichi (MILF-O)" ist als 

Jurist im Bereich des Generalstabs tätig. 

Zu 5a und 5b: 

Unabhängig von der Tatsache, dass der in der Anfrage Genannte entsprechend Vereins­

registerauszug von 27. November 2019 nicht Vereinsobmann des Vereins "MILF-O" ist, 

fanden nach den mir vorliegenden Informationen weder Gespräche meiner Amtsvorgänger 

noch sonstige Gespräche mit dem Genannten im Zusammenhang mit dem Verein statt. 

Zu 5c: 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird von der Beantwortung dieser Frage Abstand 

genommen. 
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Zu 6: 

Nach den meinem RessOli vorliegenden Informationen hat der Verein "MILF-O" rund 

1.400 Mitglieder, darunter auch aktive und ehemalige Soldaten des Österreichischen 

Bundesheeres. Deren genaue Zahl ist nicht bekannt. 

Zu 7: 

Nein. 

Zu 8: 

Wehrpolitisch relevante Vereine bekennen sich in ihren Statuten ausdrücklich zu den 

gesetzlich nOl111ielien Aufgaben des Österreichischen Bundesheeres (ÖBH) und tragen 

durch ihre Vereinstätigkeit zur Unterstützung einer konstruktiven wehrpolitischen Informa­

tions- und Öffentlichkeitsarbeit bei. Sie müssen den Normen des Vereinsgesetzes 2002 

entsprechen und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation einen Beitrag 

zur Imagesteigerung des ÖBH sowie zur Erkenntnis der Notwendigkeit einer effizienten 

und effektiven militärischen Landesverteidigung leisten. Extremismus wird in keiner Art 

und Weise geduldet. 

Zu 9: 

"Der Verein "MILF-O" leistet insbesondere durch Motivation von Soldaten und Wehr­

pflichtigen des Miliz- und Reservestandes einen positiven Beitrag zur Wehrpolitik. Konkret 

betätigte sich der Verein beispielsweise mit Organisation und Informationsständen am Tag 

der offenen Tür der Jägerbataillone 12, 17 und 23 sowie des Aufklärungs- und Aliillerie­

bataillons 7. 

Zu 10: 

Ja, da der Verein im Bereich der Wehrdienstberatung und wehrpolitischen Information 

unterstützt und eine Überprüfung keine rechtsextremen Anhaltspunkte des Vereins oder des 

ehemaligen Vereinspräsidenten ergeben hat. 

Zu 11: 

Das Militärkommando Niederästerreich gewährte dem Verein "MILF -0" anlässlich seines 

1 O-jährigen Jubiläums den Einsatz der Militärmusik Niederästerreich. Kosten entstanden rur 

den TranspOli mit einem VW -Bus, den Kraftfahrer und zwei Chargen. Da der Verein 

"Uniter" kein wehrpolitisch anerkannter Verein ist, wurden keine Unterstützungsleistungen 

gewährt. 
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Zu 12 und 13: 

Nein. 

Zu 14 bis 16: 

Da konkrete nachrichtendienstliche Maßnahmen 1m Hinblick auf ihre Sensibilität nicht 

geeignet sind, im Rahmen der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage öffentlich 

erörtert zu werden, ersuche ich um Verständnis, dass eine Beantwortung dieser Fragen aus 

Gründen der Geheimhaltung im Interesse der umfassenden Landesverteidigung (Art. 20 

Abs. 3 B-VG) nicht möglich ist. 
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